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Erwägungen

E. 1
Verfahrensgang Zum Prozessverlauf bis zum erstinstanzlichen Urteil kann auf die
Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 67 S. 4). Gegen das eingangs
wieder- gegebene Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 10. Abt. - Einzelgericht, vom 4. Juli
2023 liess der Beschuldigte am 5. Juli 2023 durch seinen amtlichen Verteidiger Berufung
anmelden (Urk. 61). Nach Zustellung des begründeten Entscheids am 19. Oktober 2023
(Urk. 66/2) ging die Berufungserklärung des Beschuldigten fristgerecht am 8. November
2023 am Obergericht ein (Urk. 69). Mit Verfügung vom 10. November 2023 wurde den
Privatklägerinnen sowie der Staatsanwalt- schaft Frist angesetzt, um zu erklären, ob
Anschlussberufung erhoben wird oder um begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu
beantragen (Urk. 70), worauf verzichtet wurde (vgl. Urk. 72 und 81). Mit Verfügungen vom
5. Februar 2024 resp. 25. März 2024 wurde nach Prüfung der eingereichten Unterlagen die
Bestel- lung sowohl der amtlichen Verteidigung als auch der unentgeltlichen Privatkläger-
vertretung aufrecht erhalten resp. verfügt (Urk. 78 und 83). Am 15. Februar 2024 wurde zur
heutigen Berufungsverhandlung vorgeladen (Urk. 80). Zur heutigen Berufungsverhandlung
erschien der Beschuldigte in Be- gleitung seines Verteidigers sowie die Privatklägerin 1 in
Begleitung ihres Vertre- ters (Prot. II S. 6).

E. 1.1
Gemäss Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Ver- fahrenskosten,
wenn sie verurteilt wird. Die Verlegung der Kosten richtet sich nach dem Grundsatz, dass
derjenige die Kosten trägt, der sie verursacht hat. Wird die beschuldigte Person bei einer
Mehrzahl strafbarer Handlungen teilweise schuldig und teilweise freigesprochen
(Teilfreispruch), so sind die Verfahrenskos- ten anteilsmässig der beschuldigten Person,
dem Staat und gegebenenfalls der Privatklägerschaft aufzuerlegen. Der beschuldigten
Person dürfen jedoch dann die gesamten Kosten des Verfahrens auferlegt werden, wenn die
ihr zur Last ge- legten Handlungen in einem engen und direkten Zusammenhang stehen,
und alle Untersuchungshandlungen hinsichtlich jedes Anklagepunktes notwendig waren. Es
ist nach Sachverhalten, nicht nach Tatbeständen aufzuschlüsseln. Bei einem einheitlichen
Sachverhaltskomplex ist vom Grundsatz der vollständigen Kosten- auflage nur
abzuweichen, wenn die Strafuntersuchung im freisprechenden Punkt zu Mehrkosten geführt
hat (BGer 6B_460/2020 vom 10. März 2021 E. 10.3.1; DO- MEISEN, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3.
Auflage, Basel 2023, Art. 426 N 6; je mit weiteren Hin- weisen).

E. 1.2
Der Beschuldigte wird heute vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung und der
Tätlichkeiten gemäss Dossier 1 freigesprochen, weil ein entschuldbarer Notwehrexzess



bzw. eine angemessene Notwehrhandlung bejaht wird. Die Tat- vorwürfe gemäss Dossier 1
stehen zwar in einem engen Zusammenhang mit der strafbaren Handlung gemäss Dossier 2,
für welche eine Verurteilung erfolgte. Da in Dossier 1 jedoch eine andere Geschädigte
betroffen war als in Dossier 2, ha- ben die Untersuchungshandlungen und Abklärungen
betreffend die heute freizu- sprechende Punkte doch zu Mehrkosten geführt. Deshalb
rechtfertigt es sich, die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen
Gerichtsverfahrens, mit Aus- nahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und der
unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, nur zu einem Fünftel dem Beschuldigten
aufzuerlegen und zu vier Fünfteln auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Kosten der
amtlichen Ver-

- 17 - teidigung sowie der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, welche nur
wegen Dossier 1 entstanden sind, sind ganz auf die Gerichtskasse zu nehmen. 2.
Kostenauflage im Berufungsverfahren

E. 2
Umfang der Berufung Der Beschuldigte ficht das vorinstanzliche Urteil zu weiten Teilen –
nämlich Dispo- sitivziffer 1 betreffend Dossier 1 sowie die Dispositivziffern 3, 4, 5, 6 und
10 – an (vgl. Urk. 69). Die Dispositivziffern 12 und 14 (Auflage der Kosten der Parteiver-
treter) wurden nicht explizit angefochten, da aber die Kostenauflage in Dispositiv- ziffer 10
angefochten wurde und die Kostenauflage davon abhängt, ob bzw. in welchem Umfang ein
Beschuldigter schuldig gesprochen wird, gelten diese als mitangefochten. Einzig
Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils bezüglich

- 7 - des Schuldspruchs betreffend Tätlichkeiten in Dossier 2 sowie Ziffer 2 (Freispruch von
Drohung), Ziffern 7 und 8 (Verweis der Schadenersatzforderungen auf den Zi- vilweg),
Ziffer 9 (Kostenfestsetzung) sowie Ziffern 11 und 13 (Festsetzung der Kosten der
Parteivertreter) sind allseits unangefochten geblieben und damit be- reits rechtskräftig. Dies
ist heute vorab mittels Beschluss festzustellen (Art. 404 Abs. 1 StPO).

E. 2.1
Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist praxisgemäss auf Fr. 3'600.– zu
veranschlagen. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte obsiegt mit
seinen Berufungsanträgen vollumfänglich, weshalb die Kosten des Berufungsverfahrens,
einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung
der Privatklägerschaft, auf die Gerichtskasse zu nehmen sind.

E. 2.2
a) Sodann ist die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das Beru- fungsverfahren
festzusetzen. Gemäss § 18 Abs. 1 AnwGebV wird die Gebühr im Berufungsverfahren
grundsätzlich nach den für die Vorinstanz geltenden Regeln bemessen. Dabei ist es nach der
aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zulässig, für das Anwaltshonorar Pauschalen
vorzusehen (BGE 143 IV 453 E. 2.5.1). Der amtliche Verteidiger reichte am 13. August
2024 eine provisorische Honorarrechnung über Fr. 7'855.60 ein, wobei (einzig) der
Zeitaufwand für die Be- rufungsverhandlung noch offen gelassen wurde (Urk. 86). Die
heutige Berufungs- verhandlung dauerte rund 3,5 Stunden. Der geltend gemachte Aufwand
erscheint unter Berücksichtigung des vorliegenden Falls insgesamt als doch überhöht. Eine
pauschale Entschädigung für das Berufungsverfahren von total Fr. 8'000.– (inkl. 7,7 % bzw.



8,1 % MWST und Barauslagen) erweist sich als angemessen und ist dem Verteidiger aus
der Gerichtskasse auszubezahlen. b) Der unentgeltliche Vertreter der Privatklägerin 1 macht
ein Honorar von Fr. 2'978.16 (inkl. 8,1 % MWST und Barauslagen) für das
Berufungsverfahren geltend (Urk. 87). Dies erweist sich als angemessen. Unter
Berücksichtigung der heutigen Verhandlung ist die Entschädigung für die unentgeltliche
Vertretung der Privatklägerin 1 auf pauschal Fr. 3'000.– (inkl. 8,1 % MWST und
Barauslagen) festzusetzen und dem Vertreter der Privatklägerin 1 aus der Gerichtskasse
auszu- bezahlen.

- 18 - Es wird beschlossen:

E. 2.3
Auch die Aussagen des Beschuldigten sind indes nicht über jeden Zweifel erhaben. So fällt
auch bei ihm auf, wie aufgebracht und übertrieben er reagierte, wenn er etwa ausführte, er
werde seit seiner Geburt diskriminiert, und die Privat-
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D1/20/2 S. 3). Unplausibel und widersprüchlich erscheint seine Darstellung, wann und wo
er von der Privatklägerin am Bein gepackt worden sein soll. Auf ent- sprechende Nachfrage
konnte der Beschuldigte dies nicht weiter erörtern (Urk. D2/11/1 S. 3 f., S. 6 und S. 7).
Auch seine Darstellung zur Frage, ob sich die Privatklägerin 1 an einem Möbelstück
gestossen und so verletzt haben könnte, war nicht konsistent. Zunächst meinte er, sie müsse
sich gestossen haben (Urk. D1/20/1 S. 10) resp. die Rippenprellung müsse vom Möbelstück
im Gang sein (a.a.O. S. 11 und 12); danach hielt er fest, das Möbelstück im Gang hätte
verschoben sein müssen, sei es aber nicht gewesen. Man müsse abklären, ob die
Privatklägerin 1 nicht schon zuvor eine Rippenverletzung gehabt habe (Urk. D1/20/2 S. 4
f.). Auch heute führte er aus, er habe sie nicht in einen Schrank gestossen, sonst wäre das
Gestell verschoben gewesen (Prot. II S. 21), was von seinem Verteidiger indes in den Raum
gestellt wurde (Urk. 89 S. 5). Anlässlich der Hauptverhandlung behauptete der
Beschuldigte neu, er habe, als er bereits bei C._____ war, hinter sich einen dumpfen
Aufschlag vernommen, vielleicht sei die Privatklägerin 1 irgendwo "hingesprungen" (Prot.
I S. 20), obwohl sie gleich- zeitig ihre Arme um sein Bein geschlungen haben soll. Heute
führte er aus, auf- grund eines Geräusches, das er gehört habe, vermute er, die
Privatklägerin 1 habe einen Hechtsprung gegen eine Schwelle gemacht und ihn dabei am
Bein gefasst. Er habe es aber nicht gesehen (Prot. II S. 21 und S. 25). All diese Mut-
massungen überzeugen nicht. Anderseits erwähnte der Beschuldigte von Anfang an
durchgehend, dass die Privatklägerin 1 in die Hocke gegangen sei, bevor sie ihn erstmals in
die Hoden gekniffen habe. Die Erwähnung eines derart untypi- schen und an sich
unwesentlichen Details lässt auf Selbsterlebtes schliessen. Auch die Tatsache, dass es der
Beschuldigte war, der selbst die Polizei avisierte, spricht für ihn. Im Gegensatz zur
Privatklägerin 1 gab er stets auch eigene Ver- fehlungen zu, indem er etwa einräumte, sie
(auch) mit der Faust geschlagen zu haben, was zu verneinen ein Leichtes gewesen wäre.
Anderseits hat er hinsicht- lich Dossier 2 klar widersprüchlich ausgesagt. So führte er stets
aus, die Privatklä- gerin 2 nur ungewollt möglicherweise im Gesicht getroffen zu haben,
was er auch heute bestätigte (Prot. II S. 23). Dies steht im Widerspruch zu seiner E-Mail an

- 11 - seinen Verteidiger, welche der Staatsanwaltschaft eingereicht wurde und in wel- cher
er geschrieben hatte, dass er C._____ niedergeschlagen und sie hinter den Tisch geworfen
habe, wobei diese Stelle vom Verteidiger geschwärzt wurde (vgl. Urk. D1/20/1 im Anhang;



Prot. II S. 22 ff.). Letztlich lässt sich aber nichts An- deres erstellen als das, was der
Beschuldigte selbst zugab. Mit der Vorinstanz ist hinsichtlich der Tathandlungen daher von
der Darstellung des Beschuldigten aus- zugehen. Damit ist auch auf seine Aussagen
abzustellen, wonach ihm die Privat- klägerin zwei Mal in die Hoden gekniffen habe, was
grosse Schmerzen verursacht habe. Dies hatte der Beschuldigte widerspruchsfrei von
Anfang an – selbst als er im Übrigen die Aussage noch verweigerte (Urk. D1/7/4 S. 9) – so
geschildert (vgl. auch Urk. D1/20/1 im Anhang).

E. 2.4
Fest steht aufgrund des ärztlichen Zeugnisses sodann, dass die Privatkläge- rin 1 einen
Rippenbruch erlitten hatte, was bereits am Tag nach dem eingeklagten Vorfall
diagnostiziert wurde (Urk. D1/6/2 S. 3). Es bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass eine
solche Verletzung – unbemerkt – bereits vorbestanden hätte oder sich durch die
Privatklägerin 1 selbst beigebracht worden wäre (Urk. D1/22/2). Ebenso wenig ist davon
auszugehen, dass sie sich an einem Möbel ge- stossen haben oder auf die Türschwelle
geprallt sein könnte, was von keinem der Beteiligten geschildert wurde. Somit ist mit der
Vorinstanz und entgegen der Auf- fassung der Verteidigung (Urk. 89 S. 4-6) fraglos davon
auszugehen, dass diese Verletzung durch den Faustschlag des Beschuldigten entstanden ist.
Dieser hatte immer – auch heute (Prot. II S. 17 f.) – einen von unten nach oben geführten
Schlag in den Bauchbereich geschildert, was zweifellos zu einer Rippenfraktur führen kann.
Ein solcher Schlag ist geradezu geeignet, eine Rippe zu brechen, selbst wenn er nicht just an
der Stelle der Fraktur getroffen haben sollte. Den Aus- führungen des Beschuldigten,
wonach er nur mit wenig Kraft und wenig Kör- pereinsatz geschlagen habe (Prot. II S. 17
ff.), kann nicht gefolgt werden, ver- suchte er doch, sich zu wehren und aus dem Griff zu
befreien, damit die Schmer- zen aufhören, weshalb der Faustschlag doch mit einiger Kraft
ausgeführt worden sein muss. Auch hinsichtlich der in den Akten liegenden Fotos kann
vollumfäng- lich auf die Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 67 S. 24 f.).
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E. 2.5
Der eingeklagte Sachverhalt gemäss Dossier 1 ist somit im gleichen Umfang wie bereits
durch die Vorinstanz festgestellt als erwiesen zu erachten. Der Schuldspruch wegen
Tätlichkeiten betreffend Dossier 2 wurde nicht angefochten, weshalb sich diesbezügliche
Ausführungen erübrigen. III. Rechtliche Würdigung 1. Angesichts des erstellten
Sachverhalts gemäss Dossier 1 steht fest, dass der Beschuldigte der Privatklägerin 1 durch
den Faustschlag einen Rippenbruch und eine Ohrfeige im Gesicht zugefügt hat. Dabei ist
ohne weiteres vom Erfüllen der Tatbestände der einfachen Körperverletzung sowie der
Tätlichkeiten auszuge- hen. Die Vorinstanz hat sich hinreichend dazu geäussert (Urk. 67 S.
30-34). 2. Hinsichtlich der geltend gemachten Notwehr kam die Vorinstanz zum Schluss,
der Beschuldigte hätte andere Möglichkeiten gehabt, sich aus der Situa- tion zu befreien,
indem er beispielsweise die Hände der Privatklägerin 1 hätte wegreissen können. Der
Schlag in die Rippengegend sei nicht als Abwehrhand- lung zu werten, sondern als Gegen-
resp. Racheaktion, womit eine Notwehr im Sinne von Art. 16 StGB ausscheide (a.a.O. S.
33). Dies greift indes zu kurz: Der Beschuldigte hat stets – unwiderlegt – behauptet, die
Privatklägerin 1 habe ihm an die Geschlechtsteile gegriffen und zugedrückt, was höllisch
weh getan habe, da seine Hoden krankheitsbedingt sehr empfindlich gewesen seien (Urk.
D1/20/1 S. 6; Prot. I S. 18; Prot. II S. 18). Er habe versucht, sich aus dem Griff zu befreien,



indem er ihre Hände resp. den Arm habe wegreissen wollen, was ihm nicht gelungen sei.
Durch die Schmerzen hätten sich seine Beine ver- krampft und durch das Zusammenkneifen
der Beine habe er die Hand der Privat- klägerin 1 eingeklemmt (Prot. II S. 18). Selbst wenn
der Beschuldigte der Privat- klägerin 1 körperlich überlegen war, erscheint seine
Darstellung nicht völlig un- plausibel. Zum einen kauerte die Privatklägerin 1 offenbar vor
ihm und hatte somit von unten her einen anderen Griff als stehend, zum andern ist
nachvollziehbar, wenn der Beschuldigte angesichts der Empfindlichkeit seiner Hoden nicht
allzu stark an den zudrückenden Händen der Privatklägerin 1 reissen – oder einfach
weggehen – wollte, sondern eine andere Abwehrmöglichkeit suchte. Der

- 13 - schmerzhafte Angriff der Privatklägerin 1 ist somit – entgegen der Auffassung des
Vertreters der Privatklägerin 1 (Urk. 90 S. 2) – durchaus als Notwehrlage zu quali- fizieren.
3. Hingegen ist mit der Vorinstanz und entgegen der Auffassung der Verteidi- gung (Urk.
89 S. 11) davon auszugehen, dass der Faustschlag des Beschuldigten in die Rippengegend
keine adäquate Abwehrhandlung mehr darstellte. Ein sol- cher Faustschlag in die
Körpermitte, welcher immerhin zu einem Knochenbruch führte, geht über Art. 15 StGB
hinaus. Es hätte durchaus genügt, der Privatkläge- rin 1 beispielsweise eine Ohrfeige zu
geben oder sie an den Haaren wegzureis- sen usw. Gerade der zweite Vorfall, wo sich der
Beschuldigte vom Griff der Privat- klägerin ja mittels blosser Ohrfeige befreite, zeigt, dass
eine einfache Körperver- letzung dazu nicht notwendig war. Es liegt somit ein
Notwehrexzess im Sinne von Art. 16 Abs. 1 StGB vor, was einen Strafmilderungsgrund
darstellt, sofern nicht ein entschuldbarer Notwehrexzess im Sinne von Art. 16 Abs. 2 StGB
vorliegt, wel- cher zu einem Schuldausschlussgrund führen würde. 4. Die Verteidigung
macht subeventualiter geltend, der Beschuldigte sei wegen entschuldbarer Notwehr
freizusprechen (Urk. 89). Gemäss Art. 16 Abs. 2 StGB handelt nicht schuldhaft, wer die
Grenzen der Notwehr in entschuldbarer Aufre- gung oder Bestürzung über den Angriff
überschreitet. Das Bundesgericht legt ei- nen strengen Massstab für die Entschuldbarkeit
des Notwehrexzesses an. Es be- tont, dass eine Entschuldigung nur möglich sei, wenn es
dem Täter aufgrund der Aufregung oder Bestürzung nicht möglich ist, besonnen und
verantwortlich zu handeln. Eine entschuldbare Reaktion kommt etwa dann in Betracht,
wenn der Angriff plötzlich und überraschend erfolgt (vgl. Basler Kommentar, Strafrecht I,
4. Auflage, N 3 f. zu Art. 16; vgl. Urk. 67 S. 32). Dass bei häuslichen Streitigkeiten die
Gemüter meist erhitzt und die Situation be- reits angespannt sein dürften, liegt auf der
Hand. Vorliegend kam hinzu, dass der Beschuldigte vor dem Angriff durch die
Privatklägerin 1 diese seinerseits offenbar schüttelte und mit der Faust heftig gegen die
Türe schlug (Urk. D2/11/1 S. 3, Urk. D1/20/1 S. 6 sowie Anhang), mithin als erster die rein
verbale Ebene verliess (Urk. 90 S. 2). Dadurch manifestierte er durchaus die Möglichkeit,
dass es zu ei-
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klägerin 1 durch den Griff an seine Hoden kann jedoch nicht seinerseits als Not-
wehrhandlung qualifiziert werden, zumal in diesem Zeitpunkt kein körperlicher An- griff
auf die Privatklägerin 1 stattfand. Ausserdem wurde der Beschuldigte von diesem Angriff
der Privatklägerin 1 überrascht, führte er doch aus, auf eine solche Erwiderung durch die
Privatklägerin 1 nicht gefasst gewesen zu sein und das so noch nie erlebt zu haben (Prot. II
S. 18). Er sei verblüfft und auf eine solche Atta- cke mental nicht vorbereitet gewesen (Urk.
D2/11/1 S. 3; Urk. D1/20/1 S. 5). Of- fensichtlich war er auch bestürzt und aufgeregt über
den Angriff und die Schmer- zen, die ihm zugefügt wurden. So führte er – unwiderlegt –



aus, er sei das erste Mal in seinem Leben wütend geworden. Das habe er vorher noch nie
gehabt (Urk. D2/11/1 S. 3; Prot. II S. 18). Seine ganze Welt sei in diesem Moment zu-
sammengebrochen (Urk. D2/11/1 S. 3). Irgendetwas sei dort einfach in ihm kaputt
gegangen (Urk. D1/20/1 S. 5). Er sei nicht mehr zurechnungsfähig gewesen, denn ihm habe
alles weh getan und zwar massiv. Er habe nur noch weg gewollt (Urk. D1/20/1 S. 6). Der
Griff an sein Geschlechtsteil sei enorm schmerzhaft ge- wesen und es habe bei ihm
dichtgemacht (Urk. D1/20/1 S. 14). Angesichts dieser Umstände, d.h. der Aufregung, der
Bestürzung und der Schmerzen, welcher der plötzliche Angriff der Privatklägerin 1 beim
Beschuldigten hervorrief, war es die- sem nicht mehr möglich hinsichtlich der Wahl der
Abwehrmittel, besonnen und verantwortlich zu handeln. Vielmehr liegt ein entschuldbaren
Notwehrexzess vor. Der Beschuldigte ist heute somit gestützt auf Art. 16 Abs. 2 StGB vom
Vorwurf der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 StGB
freizusprechen.

E. 3
Formelles Nachdem einzig der Beschuldigte Berufung erhoben hat, gilt das Verbot der "re-
formatio in peius", d.h. das erstinstanzliche Urteil kann grundsätzlich nicht zum Nachteil
des Beschuldigten abgeändert werden (Art. 391 Abs. 2 StPO). Sodann ist an dieser Stelle
darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten
einlässlich auseinandersetzen und jedes ein- zelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen
muss. Das Berufungsgericht kann sich auf die für seinen Entscheid massgebenden
Gesichtspunkte beschränken (u.a. BGE 147 IV 409 Erw. 5.3.4; BGE 146 IV 297 E. 2.2.7;
BGE 141 IV 249 E. 1.3.1, jeweils mit Hinweisen). Wo im Folgenden auf die Erwägungen
der Vorinstanz ver- wiesen wird, erfolgt dies in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO. Wird
davon ab- gewichen, wird dies explizit erwähnt. II. Sachverhalt 1. Unbestritten ist, dass es
am Abend des Halloween, dem 31. Oktober 2020, zu einem Streit in der gemeinsamen
Wohnung der Beteiligten kam, weil jemand Eier an die Stubenscheibe sowie gegen ihr Auto
geworfen hatte und die minder- jährige gemeinsame Tochter D._____ abmachungswidrig in
den Ausgang ging. Klar ist weiter, dass der Beschuldigte zunächst das Auto waschen ging
und da- nach die Mutter von D._____, B._____ (die Privatklägerin 1), mit dem Auto ver-
geblich die Tochter suchte, während der Beschuldigte mit C._____ (Privatklägerin 2 =
erwachsene Tochter der Privatklägerin 1) in der Wohnung verblieb (Urk. D1/4 S. 2, D
1/20/1 Anhang, D2/1 S. 2, D2/11/1 S. 3, D2/11/2 S. S. 3, D2/11/7 S. 3, D1/21 S. 4; Prot. I S.
15; Prot. II S. 18). Als die Privatklägerin 1 zurück kam, kam

- 8 - es zu einem Konflikt zwischen ihr und dem Beschuldigten in der Küche. Einig sind
sich die Parteien auch darüber, dass die Bemerkungen im Polizeirapport vom

E. 5
Hinsichtlich der Ohrfeige, welcher der Beschuldigte der Privatklägerin 1 an- lässlich ihres
zweiten Angriffs auf seine Geschlechtsteile versetzte, ist ohne weite- res von einer
angemessenen Notwehr auszugehen, wozu auf die Erwägungen unter Ziff. III.3. verwiesen
werden kann. Demgemäss ist der Beschuldigte auch vom Vorwurf der Tätlichkeiten im
Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossier 1) frei- zusprechen.

- 15 - IV. Strafzumessung / Vollzug 1. Die Vorinstanz hat sämtliche relevanten
Strafzumessungskriterien richtig aufgeführt und gewürdigt (Urk. 67 S. 35 ff.). Aufgrund des
Freispruchs vom Vor- wurf der einfachen Körperverletzung ist vorliegend jedoch keine
Geldstrafe mehr auszufällen. Es bleibt einzig das Aussprechen einer Busse für die



(rechtskräftige) Verurteilung wegen Tätlichkeiten in Dossier 2. 2. Nachdem die Tätlichkeit
zu Lasten der Privatklägerin 1 (Ohrfeige in Not- wehr) weg fällt, ist die vorinstanzlich
ausgefällte Busse von Fr. 800.– zu reduzie- ren. Dabei ist zu beachten, dass der Angriff des
Beschuldigten auf die Privatklä- gerin 2 völlig unnötig war und es sich beim Schlag –
angesichts seiner Zuge- ständnisse im Mail vom 4. November 2020 (Urk. D1/20/1) – nicht
bloss um eine leichte Ohrfeige gehandelt haben dürfte. Zudem zeigte sich der Beschuldigte
hin- sichtlich dieser Tat bisher nicht reuig und geständig, sondern stellte es vielmehr als ein
mögliches Versehen dar. Immerhin focht er diesen Schuldspruch nicht mehr an, sondern
akzeptierte ihn. Hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten ist
festzuhalten, dass er als Business Analyst bei der E._____ (frü- her F._____) zwischen Fr.
9'000.– und Fr. 10'000.– netto pro Monat (mal 12) ver- dient (Prot. II S. 9 f.). Seine
Mietkosten betragen Fr. 2'070.– und für die Kranken- kasse bezahlt er Fr. 470.– pro Monat
(Prot. II S. 13). Unterhaltsbeiträge für die Tochter muss er nicht bezahlen (Prot. II S. 12).
Damit erweist sich für die Tat ge- mäss Dossier 2 eine Busse von Fr. 600.– und demgemäss
eine Ersatzfreiheits- strafe von 6 Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung als angemessen. V.
Genugtuung Die Vorinstanz hat die von der Privatklägerin 1 geforderte Genugtuung von Fr.
3'000.– bereits auf Fr. 1'000.– reduziert (Urk. 67 S. 42 f.), obwohl sie explizit nicht von
einer durch die Privatklägerin 1 verursachten Notwehrsituation ausging. Nachdem der
Beschuldigte heute von den Vorwürfen gemäss Dossier 1 freizu- sprechen ist, ist der Antrag
der Privatklägerin 1 auf Verpflichtung des Beschuldig- ten, ihr eine Genugtuung zu
bezahlen, abzuweisen.
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